
 

 

 
BEHANDLUNGSVERTRAG 

 
zwischen 

 
Praxis für Naturheilkunde G. Förster 
(nachfolgend Heilpraktiker genannt) 

 
und dem Patienten 

 
 

Vorname      Name     

      

Straße     PLZ Ort     

    

Geburtsdatum     Telefon     

        

E Mail-Adresse     Anmerkung     

  
        

 
 
§1 Vertragsgegenstand 
Vertragsgegenstand ist eine heilpraktikertypische,  heilkundliche Behandlung des Patienten.  
Die Behandlungen des Heilpraktikers umfassen unter anderem auch schulmedizinisch nicht 
anerkannte naturheilkundliche Verfahren. 
 
 



§2 Versprechen auf Heilung 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG) kein Versprechen auf 
Heilung gegeben wird. Dies gilt für alle Behandlungsmethoden. 
 
 
§3 Behandlungshinweis 
Der Patient wird darauf hingewiesen, dass die Behandlung des Heilpraktikers eine ärztliche Therapie 
nicht vollständig ersetzt. Sofern ärztlicher Rat erforderlich ist, wird der Heilpraktiker unverzüglich 
eine Weiterleitung an einen Arzt anraten. Dies gilt auch dann, wenn dem Heilpraktiker aufgrund 
seines gesetzlichen Tätigkeitsverbot eine Behandlung nicht möglich ist. 
 
§4 Schweigepflicht 
Der Heilpraktiker verpflichtet sich, über alles Wissen, das er in seiner Berufsausübung über den 
Patienten erhält, Stillschweigen zu bewahren. Er offenbart das Berufsgeheimnis nur, wenn der 
Patient ihn von seiner Schweigepflicht entbunden hat.  
Ausnahme: Der Heilpraktiker ist jedoch von der Schweigepflicht befreit, wenn er aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften zur Weitergabe von Daten verpflichtet ist. 
 
§5 Sorgfaltspflicht 
Der Heilpraktiker betreut seine Patienten mit der größtmöglichen Sorgfalt. Er wendet unter 
Berücksichtigung von Kosten und Nutzen, jene Diagnose- und Heilmethoden an, die nach seiner 
Überzeugung und seinem Ausbildungsstand auf dem einfachsten und schnellsten Weg zur Linderung 
und ggf. Heilung (kein Heilversprechen) der Beschwerden führen können. 
 
§6 Aufklärungspflicht / Aufklärungsumfang 
Der Heilpraktiker verpflichtet sich, dem Patienten in verständlicher Art und Weise vor Beginn aller 
diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen, die Vorgehensweise zu erläutern.  
Ebenso wird auf mögliche Risiken, Nebenwirkungen, Alternativen und Erfolgschancen hingewiesen. 
 
§7 Honorarvereinbarung / Behandlungskosten 
Das Honorar (für Beratungen, Therapieleistungen u. ä .) wird nach realem Zeitaufwand berechnet 
und beträgt pro Stunde 60,00€. Sollte die vereinbarte Stunde (60 Minuten) überschritten werden, 
wird das Honorar im 1/4 Stunden-Takt mit 15,00€ berechnet. 
 
Laborkosten der "Laborgemeinschaft für ganzheitliche Medizin" (LgM) rechne ich nach dem 
Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) bzw. analog der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
bzw. nach Empfehlung der Laborgemeinschaft ab. (Rechnen Sie bei der Erstanalyse mit etwa 500 
Euro Gebühren.) Die Kosten von Fremdlaboren, Auslagen und empfohlenen Medikamenten bzw. 
Nahrungsergänzungsmitteln, gehen zu Lasten des Patienten. Die Rechnung hierfür geht direkt an den 
Patienten oder wird gegebenenfalls auf der Patientenrechnung als "Auslage" gekennzeichnet. 
 
Bei anstehenden Laboruntersuchungen ist in der Regel eine Anzahlung von 300 € vor der 
Untersuchung zu leisten! 
 
 
 



§8 Erstattung von Heilpraktiker-Rechnungen 
Gesetzliche Krankenversicherungen erstatten Heilpraktiker-Rechnungen in der Regel nicht. 
Die privaten Krankenkassen erstatten Rechnungen von Heilpraktikern, wenn Sie einen 
entsprechenden Vertrag abgeschlossen haben. Der Umfang der Leistungen richtet sich nach Ihren 
persönlichen Vereinbarungen. Gleiches gilt für private Zusatzversicherungen. 
 
Hinweis: Unabhängig von einer möglichen Erstattung, sind meine Rechnungen sofort nach Erhalt 
fällig. Ich bevorzuge Bar- oder EC-Kartenzahlung. Eine Überweisung des Rechnungsbetrages ist 
möglich. 
 
§9 Entschädigung für nicht eingehaltene Termine / Stornierung von Terminen 
Selbstverständlich können Sie vereinbarte Termine jederzeit stornieren.  
Bis 3 Werktage im Voraus - kostenfrei! 
Danach bis 24h vor dem vereinbarten Termin berechne ich 50% der voraussichtlichen Therapiezeit.  
Ab 24h vor dem vereinbarten Termin berechne ich Ihnen 100% der voraussichtlichen Therapiezeit. 
Gleiches gilt für nicht abgesagte Termine. 
 
§9 Persönliche Patientendaten und medizinische Befunde 
Ich weise darauf hin, dass alle medizinischen Befunde und Patientendaten gespeichert werden. 
Beachten Sie bitte auch die Hinweise in unserer Datenschutzerklärung! 
 
Einwilligungserklärung 
Frau/Herr                         wurde am                      über die ersten Maßnahmen der Art der Behandlung 
(Diagnostik und Therapie) und die Abrechnungs- bzw. Zahlungsmodalitäten aufgeklärt und ist damit 
einverstanden! 
 
Der Patient ist klar orientiert und trifft eine eigenverantwortliche Entscheidung. 

 

 

 

 

 

Patient                                                                                                                               Heilpraktiker 

 

 
 
 
 
 
 
 


